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Vorwort

Das vorliegende Buch wendet sich an den Betriebspraktiker und damit 
gleichermaßen an Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, aber auch an Betriebs
ratsmitglieder und alle anderen, die sich schnell und schlagwortartig 
über die Direktionsrechte eines Arbeitgebers in einem Arbeitsverhältnis 
informieren wollen. Das Buch eignet sich weniger zum Durchlesen. Es 
stellt vielmehr das Direktionsrecht in Grundzügen und anhand alphabe
tisch geordneter Schlagwörter vor, mithilfe derer der Leser gezielt seine 
Fragen beantworten kann. Das Lexikon dient damit als Nachschlage
werk. Ergänzend zu der Behandlung der Schlagworte wird auf die ein
schlägigen gesetzlichen Vorschriften verwiesen, Hinweise insbesondere 
zu kündigungsrelevanten Fragen werden gegeben, die Rechtsprechungs
hinweise laden zur vertieften Beschäftigung ein und Mustervertrags
klauseln ergänzen die Möglichkeiten zur Vertragsgestaltung.

Der Verfasser Januar 2005
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I) Grundzüge des Direktionsrechts

Je mehr zwischen den Vertragsparteien eines Arbeitsverhältnisses gere
gelt ist, desto eingeschränkter ist regelmäßig das Direktionsrecht des 
Arbeitgebers, desto eher lässt sich aber auch der Arbeitsvertrag be
triebsbedingt kündigen.

Die arbeitsvertragliche Gestaltung des Direktionsrechts kann auf zwei
erlei Wegen gewährleistet werden:

1. im Arbeitsvertrag werden hinsichtlich des Direktionsrechts keine 
Schranken aufgebaut oder

2. das Direktionsrecht wird zwar bezüglich seiner Bezugspunkte gere
gelt und damit regelmäßig beschränkt, aber der Arbeitsvertrag (i.ü. 
aber auch ein einschlägiger Tarifvertrag) sieht Bereichsausnahmen 
vor - so genannte Öffnungsklauseln.

Das Direktionsrecht umschreibt plakativ das einseitige Recht des Arbeit
gebers, die Inhalte des Arbeitsverhältnisses zu seinem Mitarbeiter fest
zulegen. Folgende Begriffe finden Verwendung zur Umschreibung des 
Rechts:

- Direktionsrecht
- Weisungsbefugnis
- Leistungsbestimmungsrecht

Das Direktionsrecht ist Ausfluss der Weisungsabhängigkeit des Arbeit
nehmers. Ob eine Weisungsabhängigkeit besteht, ist wiederum eine 
Frage der Vertragsauslegung. Sofern zwischen den Beteiligten eine selb
ständige Tätigkeit vereinbart ist (regelmäßig als Werkvertrag), ist der 
Auftraggeber nicht berechtigt, detailliert vorzugeben, wie, wann und 
wo der Auftragnehmer die Arbeit zu erledigen hat. Wird das Vertrags
verhältnis trotzdem von Weisungen bestimmt, die über das Weisungs
recht eines Werkbestellers hinausgehen (§ 645 BGB), handelt es sich 
regelmäßig um eine scheinselbständige Tätigkeit, die lohnsteuer- und 
sozialabgabenpflichtig ist. Diese Verpflichtung trifft auch und vorrangig 
den Arbeitgeber.
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1) Definition und Inhalt

Die Leitenscheidung des BAG lautet:

1. Aufgrund seines Weisungsrechts (Direktionsrechts) kann der Arbeit
geber einseitig die im Arbeitsvertrag nur rahmenmäßig umschriebe
ne Leistungspflicht des Arbeitnehmers nach Zeit, Ort und Art der 
Leistung näher bestimmen. Er kann auch einen Wechsel in der Art 
der Beschäftigung vorschreiben oder den Arbeitsbereich verkleinern.

2. Seine Grenzen findet das Weisungsrecht in den Vorschriften der 
Gesetze, des Kollektiv- und des Einzelarbeitsvertragsrechts; es darf 
nur nach billigem Ermessen ausgeübt werden.

BAG, Urteil vom 27. März 1980, Az.: 2 AZR 506/78

Die Leitsätze der Entscheidung erfassen den Kern des Weisungsrechts 
nach Inhalt und Grenzen. Der Inhalt des Direktionsrechts ist durch drei 
Aspekte abschließend geprägt:

- Zeit
- Art
- Ort

Das Direktionsrecht überlässt es dem Arbeitgeber, einseitig die Leistungs
modalitäten zu bestimmen. Diesem umfassenden Recht steht jedoch 
eine hohe gesetzliche und tarifvertragliche Regelungsdichte gegen
über. Der Maßstab der gerichtlichen Überprüfung der Grenzen des 
Direktionsrechts ist naturgemäß umfassender als bei übereinstimmen
der Leistungsbestimmung.

Einseitig Beidseitig
Direktionsrecht Abschluss Änderungsvertrag

Vertragliche Änderungs- u. Wider
rufsvorbehalte (Öffnungsklauseln)

Änderung und Neuabschluss 
Tarifvertrag

Änderungskündigung Änderung und Neuabschluss 
Betriebsvereinbarung

Tabelle 1: Gestaltungsmittel zur Bestimmung und Beeinflussung der 
Arbeitspflichten
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